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Vorwort 

Der Erfolg der ersten Auflage und die Resonanz darauf haben mich angespornt und zugleich 

verpflichtet, die zweite Auflage nicht bloß zu aktualisieren, sondern mit erheblichem Einsatz 

grundlegend neu zu gestalten. Über ein Jahr habe ich in die Überarbeitung investiert: Inhalte 

wurden neu geordnet, Redundanzen bereinigt, Begriffe geschärft und vor allem jene Bereiche 

vertieft, in denen in der ersten Auflage noch stärkeres Vorwissen vorausgesetzt war. Das Er-

gebnis ist ein deutlich klarerer Aufbau, mehr methodische Führung und ein Werk, das in der 

Anwendung spürbar praxisnäher geworden ist. Der Umfang ist dabei um rund 30 % gewach-

sen – nicht aus Selbstzweck, sondern weil zusätzliche Erklärungen, mehr Beispiele und eine 

bessere Herleitungstiefe notwendig waren, um komplexe Zusammenhänge wirklich verständ-

lich und belastbar darzustellen. 

Das Buch richtet sich bewusst an beide Seiten der Baupraxis: an Auftraggeber und ihre Kon-

sulenten – insbesondere ÖBA und Projektsteuerung – ebenso wie an Auftragnehmer aller 

Bausparten. Wer Projekte steuert, Ausschreibungen begleitet oder Nachträge prüft, braucht 

andere Schwerpunkte als der ausführende Unternehmer, der Ansprüche sichern und schlüssig 

beziffern muss. In der Realität treffen diese Perspektiven jedoch täglich aufeinander. Genau 

deshalb ist dieses Buch so aufgebaut, dass es sowohl die AG-Seite als auch die AN-Seite 

gleichermaßen anspricht und zugleich eine gemeinsame fachliche Sprache schafft, die hilft, 

Konflikte möglichst früh zu entschärfen. 

Ein wesentlicher Teil des Buches setzt bewusst früher an als dort, wo der Streit meist beginnt. 

Viele Nachtragsforderungen haben ihre Ursache bereits in undeutlichen oder lückenhaften 

Leistungsbeschreibungen, unklaren Vertragsklauseln sowie in fehlender Ordnung bei Vertrag, 

Terminplan sowie Mitwirkungs- und Nachweispflichten. Deshalb behandle ich ausführlich, wo-

rauf es bei einer guten Ausschreibung und einer sauberen Vertragsgestaltung ankommt, und 

welches rechtliche Basiswissen in der Praxis tatsächlich benötigt wird. Ein besonderes Ge-

wicht erhält dabei die Bauzeit: Leistungsfrist, Terminplanung und die daraus folgenden Kosten- 

und Nachweiswirkungen sind in Projekten ein zentraler Treiber von Mehrkosten und Streit. 

Dieses Werk behandelt diesen Bereich bewusst nicht nur unter dem Blickwinkel der Rechts-

folgen, sondern auch unter jenem des Aufbaus, der Logik und der Gestaltung von Terminplä-

nen. Terminplanung ist keine Nebenfrage, sondern eine der entscheidenden Stellschrauben 

für wirtschaftliche Abwicklung und späteren Nachweis. 

Der zweite große Schwerpunkt ist das eigentliche Nachtragsmanagement: von der Dokumen-

tation über die Anspruchstitel bis zur prüffähigen rechnerischen Herleitung. Leitmotiv ist dabei 

das Zusammenspiel von Bauvertragsrecht und Baubetriebswirtschaft. Nachträge scheitern in 
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der Praxis häufig weniger am völligen Fehlen einer Anspruchsgrundlage als an einer unschlüs-

sigen Herleitung, einer unzureichend dargestellten Kausalität oder einer inkonsistenten Fort-

schreibung der Preisgrundlagen. Dieses Buch erhebt daher den Anspruch, betriebswirtschaft-

liche Themen mit rechtlichen Systematiken so zu verbinden, dass daraus klare Erklärungen 

und Ableitungen entstehen – nicht nur für die interne Projektarbeit, sondern auch als Argu-

mentations- und Prüfgrundlage in schwierigen Verhandlungen und erforderlichenfalls auch im 

Streitfall. 

Ein weiterer Schritt in der Neugestaltung ist die stärkere Umsetzungsorientierung. Ich habe 

die Umsetzungsorientierung deutlich verstärkt und dafür eigene Kapitel sowie zahlreiche pra-

xisbezogene Abschnitte zur Anwendung im Nachtragsmanagement ausgearbeitet. Viele Re-

chenbeispiele wurden erweitert und methodisch besser geführt. Und weil Rechenlogik erst 

dann wirklich hilft, wenn sie im Projektalltag schnell und nachvollziehbar einsetzbar ist, stehen 

zahlreiche Beispiele zusätzlich als Excel-Vorlagen zur Verfügung. Damit wird aus einer Her-

leitung ein Werkzeug. Ergänzend wurde ein Suchpfad aufgenommen, der die Lesenden bei 

der gezielten Suche nach typischen Problemstellungen, passenden Anschlussstellen und ein-

schlägigen Vertiefungen unterstützt (siehe Seite XLV). 

Bei der Überarbeitung habe ich außerdem KI als kritisches Prüfmittel eingesetzt – nicht als 

Autor, sondern als Instrument der Qualitätskontrolle. Sie hat Inkonsistenzen sichtbar gemacht, 

Verständlichkeitsbrüche aufgezeigt und mich an manchen Stellen zu präziseren Formulierun-

gen gezwungen. Zusätzlich habe ich bei Aufbau, Gliederung und Begriffswahl darauf geachtet, 

dass das Werk auch für eine KI-gestützte Suche und Auswertung besser erschließbar ist. Das 

ist kein Selbstzweck, sondern ein zusätzlicher Service für Leserinnen und Leser, die künftig 

gezielt nach Begriffen, Zusammenhängen, Fundstellen, Beispielen oder Berechnungsvorlagen 

suchen wollen. Die fachliche Verantwortung liegt selbstverständlich bei mir; die KI diente als 

Prüf- und Strukturierungshilfe, nicht als Instrument inhaltlicher Entscheidung. 

Ich wünsche Ihren Projekten eine erfolgreiche Abwicklung und dass dieses Buch dazu beiträgt, 

Nachträge frühzeitig zu erkennen, sachlich zu behandeln und fachlich korrekt zu lösen. 

 

Andreas Kropik 

im Juni 2026 
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Leitfaden zur Benutzung dieses Buches 

Anliegen und Methode 

Dieses Buch verbindet Vertragsgestaltung, technische und terminliche Vorbereitung, wirt-

schaftliche Kalkulationslogik, rechtliche Anspruchsgrundlagen sowie die praktische Abwick-

lung von Störungen bis hin zur Mehrkostenforderung. Gerade diese durchgängige Verbindung 

von Recht, Betriebswirtschaft und Baupraxis macht seinen besonderen Nutzen aus: Es zeigt 

nicht nur, wie Mehrkostenforderungen zu beurteilen und zu begründen sind, sondern auch, 

wie sie durch klare Vertragsgestaltung, realistische Terminplanung und sachgerechte Risiko-

zuweisung vermieden oder zumindest beherrschbar gemacht werden können. 

Das Buch will Verständnis schaffen. Es richtet sich an die Praxis, arbeitet mit Beispielen und 

Hinweisen und bleibt zugleich in den Grundlagen so fundiert, dass seine Aussagen auch in 

Streitigkeiten als zitierfähige Argumentationsbasis dienen können. Die Thematik ist komplex. 

Viele Fragen lassen sich nicht aus einem einzelnen Kapitel beantworten, sondern erst aus 

dem Zusammenspiel mehrerer Kapitel, in denen Grundlagen, wirtschaftliches Verhalten, Ab-

wicklung und Anwendung aufeinander aufbauen. 

Der Ausgangspunkt liegt deshalb bewusst nicht erst bei der Mehrkostenforderung, sondern 

deutlich früher: bei der sachgerechten Erstellung des Bauvertrags. Ziel eines guten Bauver-

trags ist ein möglichst reibungsloser Bauablauf zum Vorteil aller Beteiligten. Wer Mehrkosten 

vermeiden oder in Streitfällen sauber beurteilen will, muss zunächst verstehen, wie ein Bau-

vertrag zu verfassen ist, welche Funktion Ausschreibung, Leistungsbeschreibung und Preisart 

haben und wie Termine und Fristen so festzulegen sind, dass sie rechtlich tragfähig und wirt-

schaftlich umsetzbar bleiben. Dasselbe gilt für den Terminplan. Auch er ist nicht bloß ein Steu-

erungsinstrument der Bauausführung, sondern Teil der vertraglichen Ausgangslage und damit 

Grundlage späterer Beurteilungen. 

Das Buch führt daher von der Vertragsgestaltung über die Abwicklung und Problemlösung auf 

der Baustelle bis zum Management von Störungen und zur Erstellung einer Mehrkostenforde-

rung. Wer Verträge erstellt, beeinflusst die spätere Abwicklung. Wer Störungen beurteilt oder 

Mehrkostenforderungen erstellt, muss zur vertraglichen Ausgangslage zurückgehen. Gerade 

diese Verbindung ist methodisch entscheidend. 
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Für wen dieses Buch geschrieben ist 

Das Buch richtet sich vor allem an Praktikerinnen und Praktiker des Bauwesens. Dazu zählen 

insbesondere ausführende Werkunternehmer aller Bausparten, vor allem Bauleitungen, ferner 

Ausschreibende und Vertragserrichtende, Terminplanerinnen und Terminplaner, Auftragge-

ber, insbesondere ÖBA und Projektsteuerung, sowie Baujuristinnen und Baujuristen, die einen 

vertieften Einblick in die Schnittstelle zwischen Recht, Baupraxis und Betriebswirtschaft su-

chen. Ebenso soll es Sachverständigen, Studierenden und fachlich interessierten Einsteige-

rinnen und Einsteigern mit praktischer Bauerfahrung dienen. 

Es wendet sich damit an Lesende mit unterschiedlichem Vorwissen. Manche suchen eine ra-

sche Lösung für ein konkretes Problem, andere wollen die innere Logik des Bauvertrags bes-

ser verstehen: warum bestimmte Risiken bereits in der Ausschreibung angelegt werden, wes-

halb die Preisart nicht bloß eine Abrechnungsfrage ist, wie Fristen und Leistungsziele die Kos-

ten beeinflussen und warum eine spätere Mehrkostenforderung nur dann überzeugt, wenn die 

vertragliche Ausgangslage sauber verstanden wurde. 

Aufbau des Buches 

Für die Benutzung des Buches ist es hilfreich, die Grundstruktur vor Augen zu haben. Die 

Kapitel 1 bis 7 behandeln schwerpunktmäßig die Erstellung und Auslegung von Bauverträgen. 

Dieser Teil ist zentral. Er bildet die Grundlage für das weitere Verständnis des Buches. Wer 

die späteren Kapitel zu Störungen, Nachtragsmanagement und Mehrkostenforderungen wirk-

lich erfassen will, sollte diesen ersten Teil nicht überspringen. Dort werden die Begriffe, Zu-

sammenhänge und Maßstäbe entwickelt, die später für die Einordnung von Leistungsände-

rungen, Störungen, Verzug, Preisfortschreibung und Fristfolgen benötigt werden. 

Die Kapitel 8 bis 10 behandeln Festpreisproblematik, Preisumrechnung und angrenzende Fra-

gen der Preisbildung. Die Kapitel 22 bis 25 zeigen die Rechte und Rechtsfolgen bestimmter 

Bauvertragstypen, insbesondere beim Einheitspreisvertrag, bei Pauschalpreisvereinbarungen 

und beim Kostenvoranschlag. Daran schließen jeweils Unterkapitel an oder stehen in engem 

Zusammenhang, die den Schwerpunkt auf die Umsetzung im Nachtragsmanagement legen, 

regelmäßig auch anhand von Beispielen. So wird bewusst die Brücke von der rechtlichen und 

kalkulatorischen Grundfrage zur praktischen Anwendung geschlagen. 

Die übersichtliche Gliederung mit Zwischenüberschriften erleichtert das Auffinden des gesuch-

ten Themas. Schon das bloße Durchblättern verschafft einen ersten Überblick über die Prob-

lemfelder, ihre Zusammenhänge und die methodische Herangehensweise. 
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Wie dieses Buch am besten gelesen wird 

Das Buch kann auf unterschiedliche Weise benutzt werden. Wer einen systematischen Zu-

gang sucht, liest es von Anfang an. Wer mit einer konkreten Problemstellung arbeitet, kann 

über die Querverweise gezielt einsteigen. 

Wer etwa eine Ausschreibung erstellt, sollte bei Vertragsgestaltung, Leistungsbeschreibung, 

Preisart, Terminplanung und Risikozuweisung beginnen. Wer sich bereits in der Bauabwick-

lung befindet, wird häufiger kapitelübergreifend arbeiten: von der Anspruchsgrundlage über 

die Dokumentation zur Kostenherleitung sowie weiter zur Fristenfrage oder Preisfortschrei-

bung. 

Gerade dafür sind die Querverweise und Referenzen gedacht. Sie helfen, je nach Wissensni-

veau und Fragestellung den passenden inhaltlichen Pfad zu finden. 

Orientierungshilfen 

Zur Orientierung innerhalb des Buches dienen neben dem Inhaltsverzeichnis vor allem die 

Querverweise im Text sowie das Stichwortverzeichnis. Viele Fragen beginnen in einem 

Kapitel und werden erst in einem späteren Kapitel vollständig beantwortet. Es ist daher aus-

drücklich beabsichtigt, dass die Lesenden dem Verweissystem folgen. 

Wer rasch einen Einstieg in eine konkrete Frage sucht, kann zusätzlich das 

von mir unter ChatGPT bereitgestellte BauGPT verwenden. Es kann bei der 

Suche nach Themen, Begriffen und Zusammenhängen innerhalb des Stoff-

gebiets unterstützen und beim Auffinden einschlägiger Stellen helfen. Der da-

zugehörige QR-Code ist im Buch vorgesehen. BauGPT ersetzt die Lektüre des Buches nicht, 

kann aber den Zugang erleichtern und als zusätzliches Navigationsinstrument dienen. 

Zum praktischen Nutzen 

Dieses Buch ist als Arbeitsmittel gedacht: für die Erstellung von Ausschreibungen und Verträ-

gen, für die Steuerung der Bauabwicklung, für die rechtliche und wirtschaftliche Einordnung 

von Störungen sowie für die systematische Herleitung von Mehrkostenforderungen. Wer es in 

diesem Sinn benutzt, wird feststellen, dass die einzelnen Kapitel nicht nebeneinanderstehen, 

sondern aufeinander aufbauen und einander ergänzen. Genau darin liegt der methodische 

Kern dieses Buches. 
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Lesepfade bei ausgewählten Problemstellungen 

Zur besseren Orientierung sind nachfolgend einige zentrale Fragen und Themen angeführt. 

Zu jedem Thema werden Kapitel für den Einstieg und weiterführende Kapitel zur Vertiefung 

genannt. 

Alternativ oder ergänzend kann der Einstieg über die Begriffsübersicht in Kapitel 12.1 

(527) erfolgen. Dort werden zentrale Begriffe des Nachtragsmanagements erläutert, voneinan-

der abgegrenzt und mit den einschlägigen Kapiteln, Exkursen, Beispielen und Mustertexten 

verknüpft. 

Fragen und Themen 

Ausschreibung erstellen oder Bauvertrag verfassen 

Einstieg: Kapitel 3 

Weiterführend: Kapitel 4 bis 7, 13, 22 bis 25 

Erkenntnis: Der Ausgangspunkt eines reibungslosen Bauablaufs liegt in der Vertragsgestal-

tung. Wer Ausschreibungen erstellt oder Verträge formuliert, muss Leistungsbeschreibung, 

Preisart, Terminplanung und Risikozuweisung von Anfang an tragfähig aufsetzen. 

Terminplan erstellen, prüfen oder vertraglich einordnen 

Einstieg: Kapitel 5 

Weiterführend: Kapitel 6, 13, 27 

Erkenntnis: Der Terminplan ist nicht bloß ein Instrument der Ablaufsteuerung, sondern Teil der 

vertraglichen Ausgangslage. Von seiner Qualität hängen Fristfragen, Koordination, Leistungs-

intensität und spätere Kostenfolgen wesentlich ab.  

Preisart wählen oder Preisvereinbarung prüfen 

Einstieg: Kapitel 8 bis 10 

Weiterführend: Kapitel 22 bis 25 

Erkenntnis: Festpreis, veränderlicher Preis, Einheitspreisvertrag, Pauschalpreisvereinbarung 

und Kostenvoranschlag führen zu unterschiedlichen Rechtsfolgen. Die richtige Einordnung ist 

daher Voraussetzung für jede spätere Beurteilung von Mehrkosten, Preisfortschreibung, Men-

genabweichungen und Nachtragsmanagement. 
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Pauschalpreisvertrag beurteilen 

Einstieg: Kapitel 24 

Weiterführend: Kapitel 29, 31 

Erkenntnis: Beim Pauschalpreisvertrag ist besonders sorgfältig zwischen geschuldetem Leis-

tungsziel, Mengenrisiko, Leistungsänderung und Planungsverantwortung zu unterscheiden. 

Gerade hier entscheidet die Auslegung darüber, ob eine Abweichung noch vom Pauschalpreis 

gedeckt ist oder eine Anpassung verlangt werden kann. 

Leistungsänderung anordnen oder beurteilen – und ihre Grenzen prüfen 

Einstieg: Kapitel 31 

Weiterführend: Kapitel 29, dazu 18 bis 21 

Erkenntnis: Zuerst ist zu klären, ob überhaupt eine anordnungsfähige Leistungsänderung vor-

liegt und wo die rechtlichen Grenzen des Änderungsrechts liegen. Erst danach stellen sich 

Fragen der Preis- und Fristanpassung. Für die wirtschaftliche Umsetzung sind die Preisgrund-

lagen des Vertrags und die Berechnungsmodelle maßgeblich. 

Mehrkosten oder Fristverlängerung anzeigen 

Einstieg: Kapitel 22.3, 31 

Weiterführend: Kapitel 15 bis 17, 28 

Erkenntnis: Für die Anzeige ist nicht sofort die vollständige Bezifferung entscheidend, sondern 

die rechtzeitige und klare Mitteilung der anspruchsrelevanten Umstände und Folgen. 

Störungen oder Behinderungen dokumentieren 

Einstieg: Kapitel 15, 28 

Weiterführend: Kapitel 16, 17, 26, 27, 31 

Erkenntnis: Dokumentation ist keine Nebensache, sondern Tatsachengrundlage jeder späte-

ren Anspruchsdurchsetzung oder Anspruchsabwehr. Entscheidend sind die nachvollziehbare 

Darstellung von Bau-Soll und Bau-Ist, die konkrete Auswirkung auf Ablauf und Ressourcen 

sowie die zeitnahe Sicherung beweisgeeigneter Informationen. 
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An Baubesprechungen teilnehmen und dort rechtlich richtig agieren 

Einstieg: Kapitel 26 und 27 

Weiterführend: Kapitel 28, 31 

Erkenntnis: Baubesprechungen sind nicht bloß organisatorische Abstimmungen, sondern oft 

der Ort, an dem für spätere Ansprüche entscheidende Erklärungen, Klarstellungen und Doku-

mentationen gesetzt oder versäumt werden. Wer dort teilnimmt, muss Vertretungsmacht, Pro-

tokollwirkung, Hinweisobliegenheiten und die Bedeutung von Termin- und Wochenprogram-

men kennen. 

Störung der Leistungserbringung beurteilen 

Einstieg: Kapitel 18, 31 

Weiterführend: Kapitel 16, 17, 19, 28 

Erkenntnis: Die rechtliche Einordnung erfolgt über Anspruchsgrundlage, Sphäre und Rele-

vanz. Für die sachgerechte Beurteilung müssen Bau-Soll und Bau-Ist gegenübergestellt, die 

Kausalität nachvollziehbar erklärt und die Auswirkungen auf Bauablauf, Produktivität, Kosten 

und Fristen sauber herausgearbeitet werden. 

Fristverlängerung und Auswirkung auf BGK und Festpreise beurteilen 

Einstieg: Kapitel 13, 10 (Festpreise), 21 (Baustellengemeinkosten) 

Weiterführend: Kapitel 6, 31.6.2 

Erkenntnis: Hier stehen die kostenmäßigen Folgen einer verlängerten Leistungsfrist, insbe-

sondere bei zeitgebundenen Baustellengemeinkosten und bei fest vereinbarten Preisen, im 

Vordergrund. Entscheidend ist die Unterscheidung, ob bloß die Leistungsfrist länger wird, ob 

sich auch das Leistungsgebirge verschiebt und ob die Mehrkosten über BGK, Preisumrech-

nung, Mehrkostenforderung oder über die Vertragsanpassung nach der ÖNORM herzuleiten 

sind. Ohne diese Differenzierung werden Fristverlängerung, Festpreisproblematik und BGK-

Folgen häufig vermengt oder unvollständig behandelt. 

Produktivitätsverlust bewerten, berechnen und nachweisen 

Einstieg: Kapitel 18, 15 

Weiterführend: Kapitel 14, 16, 19 
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Erkenntnis: Hier stehen Kennzahlen (Mehrarbeit, Witterung, Skaleneffekt, zerrissener Bauab-

lauf usw), Einflussfaktoren, Berechnungsmodelle und die Wahl einer tauglichen Nachweisme-

thode im Vordergrund. Entscheidend ist die saubere Trennung zwischen bloßer Störung, tat-

sächlichem Produktivitätsverlust, dessen betriebswirtschaftlicher Bewertung und dem rechtli-

chen Nachweiszusammenhang.  

Mehrkosten berechnen oder eine MKF aufbauen 

Einstieg: Kapitel 18, 31 

Weiterführend: Kapitel 19 bis 21, 28 

Erkenntnis: Kapitel 18 enthält die wesentlichen Berechnungsmethoden und Modellansätze. 

Die nachfolgenden Kapitel vertiefen Produktivitätsverluste, Sekundärauswirkungen, Unterde-

ckung, Skaleneffekte und zeitgebundene Kosten. Eine tragfähige MKF entsteht erst aus dem 

Zusammenspiel von Anspruchsgrundlage, Dokumentation und wirtschaftlicher Herleitung. 

Minderung, Entfall oder Unterbleiben von Leistungen beurteilen 

Einstieg: Kapitel 30 

Weiterführend: Kapitel 29, 31.9 

Erkenntnis: Hier stehen Risikozuordnung, Leistungsbereitschaft, § 1168 ABGB, eingeschränk-

tes Entgelt und Rücktritt im Vordergrund. Zusätzlich ist die Abgrenzung zur Nachteilsabgeltung 

nach der ÖNORM B 2110 wichtig. 

Eine MKF prüfen 

Einstieg: Kapitel 31 

Weiterführend: Kapitel 16, 17, 18 bis 21, 28, 30 

Erkenntnis: Die Prüfung einer MKF beginnt nicht mit der Höhe, sondern mit der Anspruchs-

grundlage. Danach sind Ursache, Sphäre, Relevanz, Anzeige, Dokumentation und Bau-

Soll/Bau-Ist-Vergleich zu prüfen. Erst wenn diese Grundlagen tragfähig sind, ist zu untersu-

chen, ob die herangezogene Berechnungsmethode, die Preisgrundlagen und die Höhe der 

Forderung schlüssig sind. 
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Die Systematik der ÖNORM B 2110 zu Leistungsabweichung, Anzeige und An-

passung verstehen 

Einstieg: Kapitel 31 

Weiterführend: Kapitel 29, 30, 28 

Erkenntnis: Kapitel 31 bildet den zentralen Kommentar zur ÖNORM B 2110 innerhalb dieses 

Buches. Dort werden Störung der Leistungserbringung, Leistungsänderung, Anzeige, Preis-

fortschreibung, 20%-Klausel und Nachteilsabgeltung in ihrem Zusammenhang dargestellt. 

Viele praktische Einzelfragen laufen hier zusammen. 

Verzug und Vertragsstrafe beurteilen 

Einstieg: Kapitel 6 

Weiterführend: Kapitel 4, 5, 27, 30.3 

Erkenntnis: Hier stehen Rechtsfolgen des Verzugs, Nachfrist, Festhalten am Vertrag, Ver-

tragsstrafe sowie die Abgrenzung zwischen vertraglicher Terminlage und tatsächlichem Bau-

ablauf im Vordergrund. Maßgeblich ist, ob Termine und Fristen überhaupt verbindlich, richtig 

bestimmt und dem Schuldner zurechenbar überschritten wurden. Ohne saubere Prüfung der 

Terminstruktur wird Verzug rasch vorschnell bejaht oder verneint. 

Rücktritt des AG bei unerwarteter Kostenerhöhung beurteilen 

Einstieg: Kapitel 22.3 

Weiterführend: Kapitel 7, 24 

Erkenntnis: Hier stehen der unverbindliche Kostenvoranschlag, die Anzeige der beträchtlichen 

Kostenüberschreitung nach § 1170a Abs 2 ABGB und die daraus folgenden Handlungsoptio-

nen des AG im Vordergrund. Zusätzlich ist die Abgrenzung zu anderen Preis- und Vertrags-

formen wichtig, weil Rücktritt und Preisanpassung nicht bei jeder Entgeltvereinbarung nach 

denselben Regeln funktionieren. Ohne diese Differenzierung werden die Rechtsfolgen einer 

Kostenüberschreitung leicht falsch eingeordnet. 

Rücktritt des AN bei fehlender Mitwirkung des AG beurteilen 

Einstieg: Kapitel 30.5 

Weiterführend: Kapitel 30.3.5, 30.6, 26.3 
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Erkenntnis: Hier stehen die Mitwirkungspflichten des AG, das Rücktrittsrecht des AN nach 

§ 1168 Abs 2 ABGB sowie die Abgrenzung zu bloßem Zeitverlust und Behinderung im Vor-

dergrund. Entscheidend ist, ob tatsächlich eine mitwirkungsbedingte Blockade vorliegt, die den 

AN zum Rücktritt berechtigt, oder ob primär Entschädigungs- bzw Anpassungsansprüche ein-

schlägig sind. Ohne diese Unterscheidung werden Rücktritt, Behinderung und Vergütungsfol-

gen leicht vermengt.
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Teil 1: Vertragswesen, Vertragsgestaltung und die Ausschreibung 

1 Der Bauwerkvertrag 

Der Bauwerkvertrag schafft den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen sich das gesamte Bau-

projekt bewegt. In ihm treffen gesetzliche Ausgangsregeln, vertragliche Gestaltung und stan-

dardisierte Regelwerke aufeinander. Zu klären sind dabei die Stellung des Werkvertrags im 

Gesetz, die Funktion von AGB und Vertragsformblättern, die Voraussetzungen wirksamer Wil-

lensübereinkunft sowie die Grenzen, die der Vertragsfreiheit gezogen sind. 

Referenzen: 

• Ausführlich sind die rechtlichen Komponenten des Bauvertrags und der Bauabwicklung in 

Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement² (2023) dargestellt. 

• Vertragstypen: Einheitspreisvertrag siehe Kapitel 22 (943), Pauschalvertrag siehe Kapitel 

24 (1013). 

1.1 Werkvertrag und die gesetzliche Normallage 

Am Beginn steht die gesetzliche Ausgangslage des Werkvertrags. Sie bestimmt, welche 

Rechte und Pflichten bereits ohne besondere Vereinbarung gelten und an welchen Punkten 

vertragliche Abweichungen überhaupt erforderlich oder sinnvoll sind. Damit wird die Grundlage 

geschaffen, vor der jede spätere Vertragsgestaltung rechtlich einzuordnen ist. 

a) Der Werkvertrag im ABGB 

Der Werkvertrag ist im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) in den §§ 1165 ff gere-

gelt. Der Werkunternehmer verpflichtet sich zur Herstellung eines bestimmten Werks, wäh-

rend der Werkbesteller eine Gegenleistung – in der Regel ein Entgelt, den sogenannten 

Werklohn – zu erbringen hat.  

Zentrale Abgrenzungen bestehen gegenüber dem Arbeitsvertrag (unselbständige Leistungs-

erbringung), dem Auftrag sowie dem Kaufvertrag. 

b) Begrifflichkeiten in der Bauwirtschaft 

In der Baupraxis haben sich abweichend von den zivilrechtlichen Bezeichnungen „Werkbe-

steller“ (oder „Besteller“) und „Werkunternehmer“ (oder „Unternehmer“) die Begriffe Auftrag-

geber (AG) und Auftragnehmer (AN) etabliert. Diese Terminologie wird auch in den bauver-

traglichen ÖNORMEN, insbesondere in den ÖNORMEN B 2110, B 2118, B 22xx und H 22xx, 

verwendet. 
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Teil 1: Vertragswesen, Vertragsgestaltung und die Ausschreibung 

2 Mangelhafte Willensübereinkunft 

Wo Vertragstext, gemeinsame Vorstellung und rechtlicher Inhalt nicht deckungsgleich zusam-

menfinden, entstehen Unsicherheiten mit erheblichem Konfliktpotenzial. Im Zentrum stehen 

unklare oder lückenhafte Verträge, die Ermittlung des tatsächlichen Vertragsinhalts, die Rolle 

des Leistungsverzeichnisses sowie Irrtümer, die bereits im Stadium der Ausschreibung, An-

gebotslegung oder Preisbildung angelegt sein können. 

Referenzen: 

• Zur Willensbildung und Willensübereinkunft siehe Kapitel 1.4.3 (16). 

2.1 Problemstellung: Unklarer oder lückenhafter Vertrag 

Besonders bei einseitig vorgegebenen Vertragswerken, die nicht im Detail besprochen wur-

den, besteht die Gefahr, dass die Vertragsparteien einzelne Bestimmungen unterschiedlich 

verstehen. In solchen Fällen ist durch Vertragsauslegung zu klären, wie eine Leistungspflicht 

konkret zu verstehen ist. 

Regelt ein Vertrag ein konkret aufgetretenes Problem nicht, liegt eine Vertragslücke vor, die 

im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen ist. 

Zudem kann es vorkommen, dass widersprüchliche Regelungen im Vertrag enthalten sind. 

Ein Widerspruch liegt dann vor, wenn die Auslegung verschiedener Vertragsgrundlagen zu 

widersprüchlichen rechtlichen oder wirtschaftlichen Ergebnissen führt. In solchen Fällen ist der 

Widerspruch im Wege der Auslegung aufzulösen. Verträge enthalten dazu regelmäßig Subsi-

diaritätsklauseln (Reihenfolgeregelungen); siehe dazu auch Kapitel 3.2.8 (137). 
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3 Gestaltung von Ausschreibung und Bauvertrag 

Die rechtliche Tragfähigkeit eines Bauvertrags entscheidet sich nicht erst in der Anspruchs-

prüfung, sondern bereits in der Art, wie Ausschreibung und Vertragsunterlagen aufgebaut sind. 

Im Mittelpunkt stehen die präzise Beschreibung des Bau-Solls, die Ordnung der Vertragsbe-

standteile, die Struktur von Leistungsbeschreibungen und jene Festlegungen, von denen Kal-

kulation, Ausführung und spätere Abrechnung maßgeblich abhängen. 

Referenzen: 

• Anforderungen an einen gültigen Vertrag siehe Kapitel 1.4 (15). 

• Anforderungen an Vertragsklauseln siehe Kapitel 1.5 (32). 

• Terminplanung siehe Kapitel 5 (273). 

• Wahl der Preisart siehe Kapitel 7 (339) und Kapitel 8 (351). 

• Ausschreibung von Pauschalverträgen siehe Kapitel 24.3 (1021).  

3.1 Grundregeln der Vertragsgestaltung 

Klare Verträge entstehen nicht zufällig, sondern durch sprachliche Disziplin, systematische 

Ordnung und begriffliche Konsequenz. Schon auf dieser Ebene entscheidet sich, ob Vertrags-

inhalte belastbar bestimmt, widerspruchsfrei gelesen und in der Abwicklung ohne vermeidbare 

Auslegungsstreitigkeiten angewendet werden können. 

a) Korrekte Verwendung von Begriffen 

Präzise Vertragsgestaltung setzt voraus, dass die Vertragssprache sicher beherrscht und die 

verwendeten Begriffe in ihrer fachlichen und rechtlichen Bedeutung zutreffend verwendet wer-

den. Bereits sprachliche Ungenauigkeiten oder missverständliche Begriffe können bei der Ver-

tragsabwicklung erhebliche Auslegungsprobleme und rechtliche Auseinandersetzungen aus-

lösen. Begriffe sind daher im gesamten Vertrag konsistent zu verwenden; für unterschiedliche 

Sachverhalte dürfen nicht dieselben Bezeichnungen gewählt werden. 

Auch scheinbare Kleinigkeiten wie die Zeichensetzung können den Vertragsinhalt grundle-

gend verändern. Ein Beispiel: 

„Wartet nicht weiterarbeiten“ ist inhaltsleer. Erst durch Zeichensetzung erhält der Satz eine 

Bedeutung: 

„Wartet nicht, weiterarbeiten.“ Oder „Wartet, nicht weiterarbeiten.“ 
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4 Termin- und Fristangaben 

Zeitangaben gehören zu den prägenden Steuerungsgrößen des Bauvertrags. Sie bestimmen 

nicht nur den rechtlichen Rahmen der Leistungserbringung, sondern beeinflussen auch Kal-

kulation, Bauablauf und Risikoverteilung. Im Zentrum stehen die Abgrenzung von Termin und 

Frist, die Ermittlung von Endzeitpunkten, der Umgang mit unbestimmten Zeitbegriffen sowie 

die Frage, wann Zeitangaben rechtlich verbindlich sind. 

4.1 Termin versus Frist 

Termin und Frist werden in der Vertragspraxis häufig nebeneinander verwendet, rechtlich be-

zeichnen sie jedoch unterschiedliche Zeitvorgaben. Erst ihre saubere begriffliche Trennung 

ermöglicht es, Bauverträge zeitlich eindeutig zu strukturieren und spätere Rechtsfolgen zutref-

fend einzuordnen. 

Fristangabe versus Terminangabe 

Ein Termin bezeichnet einen rechtlich erheblichen Zeitpunkt, zu dem etwas geschehen muss 

oder eine Rechtswirkung eintritt (zB „Fertigstellung bis 30.04.2027“). 

Eine Frist hingegen bezeichnet einen rechtlich erheblichen Zeitraum, der zwischen einem 

auslösenden Ereignis und einem bestimmten Endzeitpunkt liegt (zB „Leistungsfrist 100 Kalen-

dertage ab Auftragserteilung“).  

Solche Angaben finden sich praktisch in allen Werkverträgen etwa in Form von: 

• Leistungsfristen (zB „Leistungsfrist: 100 Kalendertage nach Auftragserteilung“) 

und/oder 

• Terminen (zB „Fertigstellung der Leistung bis zum 30.04.2027“). 

Zeitangaben sind nicht nur rechtstechnisch, sondern auch kalkulatorisch und terminplanerisch 

von Bedeutung, weil sie Kosten, Bauablaufplanung, Ressourceneinsatz und Risikobewertung 

beeinflussen.  

 

Anwenderhinweis 4.1: Fristangaben können zu vorweg nicht bestimmbaren Termi-

nen führen 

Werden in der Ausschreibung nur relative Fristen vorgegeben, etwa „Leistungsbeginn spä-

testens 14 Tage nach Zuschlagserteilung“ und „Leistungsfrist 200 Tage“, steht der Endter-

min bei Angebotsabgabe noch nicht fest. Der späteste zulässige Beginn hängt in diesem 

Fall vom noch ungewissen Zeitpunkt der Zuschlagserteilung ab; damit bleibt auch das dar-

aus abgeleitete Fertigstellungsdatum vorweg unbestimmt. 
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5 Terminplanung und Terminplan 

Der Terminplan übersetzt den vertraglich geschuldeten Leistungsablauf in eine strukturierte 

zeitliche Ordnung. Er verbindet technische Ablauflogik, Koordination der Beteiligten und recht-

liche Absicherung der Bauabwicklung. Im Mittelpunkt stehen die methodischen Grundlagen 

der Terminplanung, die Ermittlung realistischer Vorgangsdauern, der sachgerechte Aufbau 

von Terminplänen, der Umgang mit Pufferzeiten sowie die wirtschaftlichen Folgen unzutref-

fender Zeitvorgaben. 

5.1 Grundlagen der Terminplanung 

Belastbare Terminpläne entstehen nicht aus bloßen Wunschvorgaben, sondern aus einer me-

thodisch nachvollziehbaren Ableitung des Bauablaufs. Maßgeblich sind dabei Struktur, Detail-

lierungsgrad, sachgerechte Gliederung und die Abstimmung von Planung, Logistik und Aus-

führung. Damit rücken jene Grundlagen in den Vordergrund, von denen die Aussagekraft und 

Steuerungsfähigkeit jedes Terminplans abhängen. 

a) Zeitrahmen festlegen – Top-down- oder Bottom-up-Ansatz? 

Ein häufiger Planungsfehler besteht darin, zunächst Leistungsbeginn und Ende festzulegen. 

Diese Methode führt oft zu unrealistischen Zeitvorgaben. Die zur Verfügung stehende Leis-

tungsfrist bildet dann einen starren Rahmen, in den alle Tätigkeiten „hineingepresst“ werden 

müssen. Bei dieser Vorgehensweise drohen Planungsfehler, weil von falschen oder unerreich-

baren Zielvorgaben ausgegangen wird, was zu erforderlichen Korrekturen führt. 

Dies entspricht dem sogenannten Top-down-Ansatz der Terminplanung, der häufig mit erheb-

lichen Risiken verbunden ist.  

Stattdessen muss zunächst anhand der tatsächlich zu erbringenden Leistungen festgestellt 

werden, welche Vorgangsdauern und welche daraus abgeleitete Leistungsfrist objektiv erfor-

derlich sind. 

 

Exkurs 5.1: Terminplanung – Top-down-Ansatz versus Bottom-up-Ansatz 

Beim Top-down-Ansatz erfolgt die Planung von oben nach unten: Die Projektleitung setzt 

fixe Zielvorgaben (insbesondere den Endtermin, häufig auch den Beginn bzw die Rahmen-

termine) und delegiert die weitere Detaillierung an nachgelagerte Projektbeteiligte (zB Pro-

jektsteuerung). Die betroffenen Akteure müssen die Projektphasen in diesen vorgegebenen 

Zeitrahmen einpassen; daraus entstehen typischerweise hohe Termin- und Produktivitäts-

risiken, wenn die Vorgaben nicht aus den realen Leistungserfordernissen abgeleitet sind. 



6 Verzug und Rechtsfolgen · 319 

6.1 Rechtsgrundlagen · 319 

Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag² 

Teil 1: Vertragswesen, Vertragsgestaltung und die Ausschreibung 

6 Verzug und Rechtsfolgen 

Verzug gehört zu den zentralen Störungstatbeständen des Bauvertrags. Seine rechtliche Be-

deutung erschöpft sich nicht in verspäteter Leistung, sondern reicht bis zu Rücktritt, Schaden-

ersatz und Vertragsstrafe. Im Mittelpunkt stehen die Grundlagen des Verzugs, seine Rechts-

folgen, die besonderen Konstellationen fehlender Mitwirkung des AG sowie die Auswirkungen 

auf Pönale und Verzögerungszurechnung. 

Referenzen: 

• Ausführlich zu den rechtlichen Grundlagen, der Judikatur und den einschlägigen ÖNORM-

Regelungen (B 2110 / B 2118) siehe Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement². 

6.1 Rechtsgrundlagen 

Am Anfang steht die Einordnung des Verzugs in das allgemeine Leistungsstörungsrecht. Maß-

geblich ist, unter welchen Voraussetzungen Verzug vorliegt, wie er von anderen Störungstat-

beständen abzugrenzen ist und welche Bedeutung der Unterscheidung zwischen objektivem 

und subjektivem Verzug zukommt. 

a) Verzug nach der gesetzlichen Normallage (§ 918 ABGB) 

§ 918 ABGB regelt den Verzug bei entgeltlichen Verträgen, auch wenn der Begriff „Verzug“ 

nicht ausdrücklich genannt wird. Danach kann der andere Vertragspartner, wenn die Leistung 

nicht zur vereinbarten Zeit, am vereinbarten Ort oder in der vereinbarten Weise erfüllt wird, 

entweder auf Erfüllung bestehen und – bei verschuldetem Verzug – Schadenersatz wegen der 

Verspätung verlangen oder – nach Setzung einer angemessenen Nachfrist – vom Vertrag zu-

rücktreten.  

ABGB 

§ 918. (1) Wenn ein entgeltlicher Vertrag von einem Teil entweder nicht zur gehörigen 

Zeit, am gehörigen Ort oder auf die bedungene Weise erfüllt wird, kann der andere 

entweder Erfüllung und Schadenersatz wegen der Verspätung begehren oder unter 

Festsetzung einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rücktritt vom Vertrag er-

klären. 

(2) Ist die Erfüllung für beide Seiten teilbar, so kann wegen Verzögerung einer Teilleis-

tung der Rücktritt nur hinsichtlich der einzelnen oder auch aller noch ausstehenden 

Teilleistungen erklärt werden. 
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7 Typische Preisarten 

Die Wahl der Preisart prägt nicht nur die spätere Abrechnung, sondern von Anfang an auch 

Risikoverteilung, Kalkulationslogik und Vertragscharakter. Im Mittelpunkt stehen die rechtliche 

und wirtschaftliche Einordnung von Einheitspreis, Pauschalpreis und Regiepreis, die Folge-

rungen für einzelne LV-Positionen sowie die Frage, welche Bindungswirkung den jeweiligen 

Preiselementen tatsächlich zukommt. 

Referenzen: 

• Einheits- und Regiepreisvertrag siehe Kapitel 22. 

• Pauschalpreisvereinbarungen siehe Kapitel 24. 

• Abrechnung und Rechnungslegung siehe Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanage-

ment². 

7.1 Einheits-, Pauschal- und Regiepreis sowie Vertragsar-

ten 

Die Begriffe Einheitspreis, Pauschalpreis und Regiepreis wirken vertraut, werden in der Praxis 

aber häufig ungenau verwendet. Maßgeblich ist, worauf sich der vereinbarte Preis jeweils be-

zieht und welches Risiko damit übernommen wird. Damit rücken die Grundformen der Preis-

vereinbarung und ihr Zusammenhang mit den jeweiligen Vertragstypen in den Vordergrund. 

a) Begriffe 

Auf den ersten Blick wirken die Begriffe „Einheitspreis“, „Pauschalpreis“ und „Regiepreis“ 

selbsterklärend. In der Praxis bestehen jedoch zahlreiche Missverständnisse, die erhebliche 

rechtliche und wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen können. 

Einheitspreis 

Beim Einheitspreisvertrag wird nach tatsächlich erbrachter Menge und dem vereinbarten Preis 

pro Einheit abgerechnet. Das Risiko von Mengenabweichungen trägt grundsätzlich der AG, 

während der AN die Preise einzuhalten hat. 

• Einheitspreis (Definition gemäß § 2 Z 26 BVergG): „Preis für die Einheit einer Leis-

tung, die in Stück, Zeit-, Masse- oder anderen Maßeinheiten erfassbar ist.“  
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8 Feste und veränderliche Preise  

Die Vereinbarung fester oder veränderlicher Preise entscheidet darüber, wie Preisänderungs-

risiken im Bauvertrag verteilt werden und auf welcher Grundlage spätere Anpassungen über-

haupt stattfinden können. Im Mittelpunkt stehen die begriffliche Einordnung, die rechtliche Gel-

tung der jeweiligen Preisart sowie Mischformen, bei denen Festpreisbindung und Preisgleitung 

zeitlich aufeinander folgen. 

Referenzen: 

• Beispiele und weitere Erläuterungen siehe Kapitel 10 (389). 

8.1 Definitionen und Begriffe 

Festpreis und veränderlicher Preis sind keine bloßen Schlagworte der Vertragspraxis, sondern 

rechtlich und kalkulatorisch klar zu unterscheidende Preisformen. Maßgeblich ist, worauf sich 

die Preisbindung jeweils erstreckt und welche Wirkungen sich daraus für Risikoübernahme, 

Preisstabilität und spätere Anpassungsmöglichkeiten ergeben. 

Begriffsbestimmung gemäß BVergG 

Preise können als Festpreise oder veränderliche Preise vereinbart werden. Die Begriffe sind 

in § 2 Z 26 lit c und lit g BVergG 2018 definiert; analog auch in der ÖNORM A 2050. Auch 

außerhalb des Vergaberechts werden diese Definitionen in der Praxis als begrifflicher Stan-

dard herangezogen und eignen sich als Auslegungshilfe.   

BVergG 2018 

§ 2 Z 26 

… 

c) Festpreis ist der Preis, der auch beim Eintreten von Änderungen der Preisgrundla-

gen (wie insbesondere Kollektivvertragslöhne, Materialpreise) für den vereinbarten 

Zeitraum unveränderlich bleibt. 

… 

g) Veränderlicher Preis ist der Preis, der bei Änderung vereinbarter Grundlagen geän-

dert werden kann. 
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9 ÖNORM B 2111: Umrechnung veränderlicher Preise 

Die Vereinbarung veränderlicher Preise entfaltet ihre praktische Wirkung erst durch die Regeln 

ihrer Umrechnung. Maßgeblich ist, nach welchem Verfahren Preisänderungen erfasst, 

Schwellenwerte überschritten und neue Preisperioden ausgelöst werden. Damit rücken Sys-

tematik, Preisumrechnungsgrundlagen und typische Fehlerquellen in den Mittelpunkt.  

Referenzen: 

• Versagen der Preisumrechnung und Möglichkeiten der Anpassung siehe Kapitel 10 (389). 

9.1 Verfahren der Preisumrechnung 

Die Preisumrechnung nach der ÖNORM B 2111 folgt keiner freien Billigkeitsentscheidung, 

sondern einem formalisierten Verfahren mit klaren Stichtagen, Schwellenwerten und Berech-

nungsschritten. Entscheidend ist, wie dieses System aufgebaut ist und an welchem Punkt sich 

Preisänderungen rechnerisch auswirken. Damit wird die innere Logik der Preisumrechnung 

nachvollziehbar. 

a) Verfahrensgrundsätze 

Die ÖNORM B 2111 regelt das standardisierte Verfahren zur Umrechnung veränderlicher 

Preise. Ausgangspunkt ist die Preisbasis. Preisperioden werden über Stichtage und den 

Schwellenwert ausgelöst. Die Umrechnung erfolgt je Preisanteil bzw – falls vereinbart – je 

Leistungsteil anhand der vereinbarten Preisumrechnungsgrundlagen (typischerweise Indi-

zes). Ziel ist eine nachvollziehbare und einheitliche Valorisation der Vertragspreise. Beim Prei-

santeil Lohn wirkt zusätzlich ein Abminderungsfaktor in Höhe von 0,98.  

b) Der Veränderungsprozentsatz 

Die Veränderung des Wertes der Preisumrechnungsgrundlage (in der Regel ein Index) ist lau-

fend zu beobachten. Zur Wahl einer sachlich zutreffenden Preisumrechnungsgrundlage siehe 

das nachfolgende Kapitel. 

Die Veränderung – von Stichtag zu Stichtag – wird als Prozentsatz erfasst; die Norm bezeich-

net ihn als „Veränderungsprozentsatz“: 
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10 NACHTRAGSMANAGEMENT bei festen und veränderli-

chen Preisen 

10.1 Nachtragsmanagement bei veränderlichen Preisen 

Veränderliche Preise lösen das Nachtragsproblem nicht, sondern verlagern es auf die Frage, 

welche Preisänderungen bereits von der Preisumrechnung erfasst sind und wo ein eigenstän-

diger Anpassungsbedarf beginnt. Die folgenden Beispiele führen durch typische Konfliktlagen 

aus der Praxis, etwa bei unzutreffender Preisumrechnungsgrundlage, geänderten Warenkör-

ben, diskontinuierlichem Materialeinsatz, Mengenabweichungen sowie zusätzlichen oder ge-

änderten Leistungen. 

10.1.1 Anpassung einer sachlich unzutreffenden Preisumrech-

nungsgrundlage 

Indexwerte können tatsächliche Kostenveränderungen grundsätzlich nur näherungsweise ab-

bilden. Dies beruht auf zwei zentralen Faktoren: 

• Die Zusammensetzung des Warenkorbs des verwendeten Index entspricht in der Re-

gel nicht exakt den tatsächlich eingesetzten Baustoffen. 

• Die Entwicklung einzelner Positionen im Index – etwa basierend auf von Statistik Aus-

tria erhobenen Großhandelspreisen – weicht häufig von den realen Beschaffungsprei-

sen der AN ab. 

Den Vertragsparteien muss trotz Vereinbarung veränderlicher Preise bewusst sein, dass die 

Preisumrechnung lediglich eine annähernde Abbildung tatsächlicher Kostenentwicklungen er-

möglicht.  

a) Sachlich unzutreffender Index 

Ein einseitig vom AG in der Ausschreibung vorgegebener, sachlich unzutreffender Index als 

Preisumrechnungsgrundlage führt grundsätzlich nicht zur Anpassung des Vertrags wegen 

Irrtum, Sittenwidrigkeit oder gröblicher Benachteiligung. 
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11 Kostenrechnung und Kalkulation 

Mehrkosten lassen sich nur dann schlüssig erklären, wenn ihre betriebswirtschaftliche Her-

kunft verstanden wird. Im Zentrum stehen die Grundbegriffe der Kostenrechnung, die Gesetz-

mäßigkeiten von Kostenfolgen bei geänderten Umständen, die Wirkung unterschiedlicher Kos-

tenverläufe und die Frage, wie sich Änderungen des Beschäftigungsgrads auf Preise und 

Nachtragslogik auswirken. 

Referenzen: 

• Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020). 

• Baustellengemeinkosten siehe Kapitel 21 (867). 

11.1 Grundlagen für Kostenrechnung und Kalkulation 

Jede nachtragsfeste Preis- und Kostenbetrachtung setzt ein sicheres Verständnis der kalku-

latorischen Grundlagen voraus. Maßgeblich ist, wie Kosten erfasst, gegliedert und in eine 

Preisbildung überführt werden. Damit wird das Fundament geschaffen, auf dem spätere Mehr-

kostenmodelle und Anspruchsberechnungen aufbauen. 

a) Ausgabe – Aufwand – Kosten  

Die Buchhaltung unterscheidet zwischen Aufwand und Ertrag sowie Ausgaben und Einnah-

men. In der Kostenrechnung hingegen werden die Begriffe Kosten und Leistung verwendet. 

Zwischen diesen Begriffen bestehen Abgrenzungen: Nicht jede Ausgabe (Zahlung) führt un-

mittelbar zu einem Aufwand, und nicht jeder Aufwand wird automatisch zu Kosten. 

 

Abbildung 11.1: Von der Ausgabe zu den Kosten – Überschneidungen und Abgrenzungen 
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12 Begrifflichkeiten im Nachtragsmanagement 

Nachtragsverhandlungen und Gerichtsverfahren werden häufig nicht wegen der Rechtslage 

schwierig, sondern wegen unscharfer Begriffe. Werden Begriffe uneinheitlich verwendet, ent-

stehen methodische Brüche und rechtliche Missverständnisse. Dieses Kapitel ist daher für das 

weitere Verständnis des Nachtragsmanagements besonders wichtig. 

Es beginnt mit einer kompakten Begriffsübersicht und führt anschließend zentrale Begriffe ver-

tiefend aus. Behandelt werden insbesondere die Mehr- oder Minderkostenforderung, die Leis-

tungsabweichung, Mengen-, Leistungs- und Aufwandsansätze sowie Preisgrundlage, Preis-

basis und Preiskomponente. Damit wird die begriffliche Grundlage für die spätere schlüssige 

Herleitung, Berechnung und Prüfung von Nachträgen geschaffen. 

12.1 Begriffsübersicht für das Nachtragsmanagement 

Im Nachtragsmanagement treffen gesetzliche, normative und bauwirtschaftliche Begriffe auf-

einander. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf Bauverträge und deren Abwick-

lung; sie sind daher nicht ohne Weiteres auf andere Vertragstypen übertragbar. Begriffe, die 

zur ÖNORM B 2110 erläutert werden, gelten in der Regel sinngemäß auch für die ÖNORM B 

2118, soweit deren Regelungssystem vergleichbar ist. 

Die ausgewählten Begriffe decken zentrale Themenfelder des Nachtragsmanagements ab. 

Sie dienen zugleich als Orientierungshilfe, wo die jeweiligen Themen im Buch vertieft be-

handelt und anhand von Beispielen umgesetzt werden. Fett gesetzte Begriffe werden in dieser 

Übersicht ebenfalls erläutert. 

Anordnung 

Eine Anordnung ist eine Erklärung oder Handlung des AG, mit der dem AN ein bestimmtes 

Verhalten, eine bestimmte Ausführung oder eine Änderung der bisherigen Leistungserbrin-

gung vorgegeben wird. Sie kann ausdrücklich erfolgen, etwa durch schriftliche Weisung, oder 

sich aus übergebenen geänderten Ausführungsunterlagen ergeben, wenn dadurch das ver-

einbarte Bau-Soll verändert wird.  

Für das Nachtragsmanagement ist entscheidend, ob die Anordnung nur koordinativ wirkt oder 

eine Leistungsänderung auslöst. Ändert sie das Bau-Soll, sind Leistungsabweichung, 

Sphäre, Anzeige, Entgeltanpassung und/oder Fristanpassung zu prüfen. Reine Ablaufan-

ordnungen können ebenfalls kosten- oder fristrelevant werden, wenn sie die vereinbarten Um-

stände der Leistungserbringung verändern oder den AN in der Leistungserbringung behin-

dern. 
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Referenzen: ÖNORM B 2110 Abschnitte 5.7, 7.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1 und 7.4.2; Kapitel 12.3, 

26.2, 31.1, 31.3 und 31.5; Beispiel 12.1, Beispiel 31.1. 

Anspruchsgrundlage 

Eine Anspruchsgrundlage ist jene gesetzliche, vertragliche oder normative Regelung, aus 

der ein Vertragspartner eine Entgeltanpassung, Fristanpassung, Nachteilsabgeltung, 

Schadenersatz oder eine sonstige Rechtsfolge ableitet. Sie bestimmt, ob und unter welchen 

Voraussetzungen ein Anspruch dem Grunde nach bestehen kann. 

Für das Nachtragsmanagement ist die Anspruchsgrundlage Ausgangspunkt jeder Mehr- 

oder Minderkostenforderung. Ohne klare Anspruchsgrundlage bleibt auch eine rechne-

risch nachvollziehbare Forderung unschlüssig. Erst aus der Anspruchsgrundlage ergeben 

sich die maßgeblichen Prüfungsschritte: Leistungsabweichung, Sphäre, Kausalität, Mittei-

lungs- oder Anzeigepflichten, Nachweismaßstab und Methode der Ermittlung. 

Referenzen: § 1168 ABGB, § 1170a ABGB; ÖNORM B 2110 Abschnitte 7.1 bis 7.4 sowie 

7.4.5; Kapitel 16.3, 30 und 31; Beispiele 16.2 und 16.3, Beispiel 31.18, Beispiel 31.24. 

Anzeige / Anmeldung dem Grunde nach 

Eine Anzeige bzw Anmeldung dem Grunde nach ist die anspruchswahrende Erklärung, mit 

der eine Entgeltanpassung und/oder Fristanpassung wegen einer Leistungsabweichung 

dem Grunde nach geltend gemacht wird. Sie muss die Leistungsabweichung, ihre Ursache 

und die erwarteten Folgen für Entgelt und/oder Leistungsfrist so konkret erkennen lassen, 

dass der Vertragspartner den Vorgang zuordnen, prüfen und darauf reagieren kann. Eine voll-

ständige Bezifferung der Mehrkosten ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht erforderlich. 

Für das Nachtragsmanagement ist die Anzeige wesentlich, weil sie die Rechtsposition des 

Anspruchstellers wahrt und dem Vertragspartner ermöglicht, die Leistungsabweichung zu 

prüfen, gegenzusteuern oder deren Folgen in der weiteren Projektabwicklung zu berücksich-

tigen. Sie ist von der bloßen Dokumentation zu unterscheiden: Dokumentation hält Tatsachen 

fest, die Anzeige macht einen anspruchsrelevanten Vorgang dem Grunde nach geltend. 

Referenzen: ÖNORM B 2110 Abschnitte 7.3.1, 7.3.2 und 7.3.3; Kapitel 31.3.1 bis 31.3.4 und 

31.5; Mustertext 31.1, Beispiel 31.9, Mustertext 31.3, Beispiel 31.13. 
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Arbeitszeit, produktive, erlösbringende und unproduktive 

Arbeitszeit ist die für die Leistungserbringung eingesetzte Zeit. Produktive Arbeitszeit um-

fasst jene Zeitanteile des produktiv eingesetzten Personals, die der Herstellung der vertraglich 

geschuldeten Leistung dienen. Erlösbringende Arbeitszeit ist jener Teil davon, in dem unmit-

telbar abrechenbare Leistung entsteht. Unproduktive Arbeitszeit umfasst dispositive, unter-

stützende oder unterbrechende Zeitanteile ohne unmittelbar abrechenbaren Output. 

Für das Nachtragsmanagement ist diese Unterscheidung wesentlich, weil Störungen häufig 

nicht die gesamte Arbeitszeit erhöhen, sondern den Anteil der erlösbringenden Arbeitszeit 

mindern. Dadurch können Produktivitätsverluste, Mehrstunden, Wartezeiten oder nicht aus-

reichend ausgelastete Ressourcen entstehen. Für die Berechnung ist daher zu klären, ob tat-

sächlich mehr Zeit eingesetzt wurde oder ob innerhalb gleicher Zeit weniger abrechenbarer 

Output erzielt wurde. 

Referenzen: Exkurs 14.2, Kapitel 14.3, Kapitel 18.6; Beispiele 14.4 und 14.5, Beispiel 18.24. 

Bau-Ist 

Das Bau-Ist ist die tatsächlich ausgeführte Leistung einschließlich der tatsächlich eingetrete-

nen Umstände der Leistungserbringung, des tatsächlichen Ablaufs, der eingesetzten Res-

sourcen, Mengen, Termine und Kosten. Es beschreibt nicht, was geschuldet war, sondern was 

tatsächlich ausgeführt oder vorgefunden wurde. 

Für das Nachtragsmanagement ist das Bau-Ist der zweite Vergleichsmaßstab neben dem 

Bau-Soll. Erst aus der Gegenüberstellung von Bau-Soll und Bau-Ist kann beurteilt werden, 

ob eine Leistungsabweichung, eine Leistungsänderung, eine Störung der Leistungser-

bringung oder bloß ein vom AN zu tragendes Ausführungs- oder Kalkulationsrisiko vorliegt. 

Referenzen: § 1168 Abs 1 ABGB; ÖNORM B 2110 Abschnitte 3.8, 6.2.7, 7.1, 7.2 und 7.4.2; 

Kapitel 15, 16 und 17; Beispiele 15.1 bis 15.6, Beispiel 17.2, Beispiel 31.24. 

Bau-Soll oder Leistungsumfang 

Das Bau-Soll ist die vertraglich geschuldete Leistung des AN. Die ÖNORM B 2110 verwendet 

dafür den Begriff Leistungsumfang und versteht darunter alle Leistungen des AN, die durch 

den Vertrag, etwa Leistungsverzeichnis, Pläne, Baubeschreibung sowie technische und recht-

liche Vertragsbestimmungen, unter den daraus objektiv abzuleitenden Umständen der Leis-

tungserbringung festgelegt werden. 
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Für das Nachtragsmanagement ist das Bau-Soll der zentrale Vergleichsmaßstab. Nur wenn 

das Bau-IST oder eine angeordnete Leistung vom Bau-Soll abweicht, stellt sich die Frage 

nach Leistungsänderung, Störung der Leistungserbringung, Entgeltanpassung oder 

Fristanpassung. Der AN schuldet das vereinbarte Bau-Soll, nicht den bloßen Bedarf oder 

nachträglichen Wunsch des AG. 

Referenzen: ÖNORM B 2110 Abschnitte 3.8 und 7.1; Kapitel 3.2.1, 3.2.2, 12.3, 17; Beispiele 

3.16 und 3.17, Beispiel 3.19, Beispiel 12.1, Beispiel 31.37. 

Baustellengemeinkosten 

Baustellengemeinkosten (BGK) sind Kosten des Baustellenbetriebs, die der Organisation, 

Einrichtung, Aufrechterhaltung und Abwicklung der Baustelle insgesamt dienen und keiner 

einzelnen Leistungsposition unmittelbar als Einzelkosten zugeordnet werden. Sie umfassen 

insbesondere einmalige und zeitgebundene Kosten, etwa für Baustelleneinrichtung, Baustel-

lenräumung, Bauleitung, unproduktives Baustellenpersonal, Vorhaltegeräte, Versorgung, Si-

cherung und sonstige baustellenbezogene Gemeinkosten. 

Für das Nachtragsmanagement sind Baustellengemeinkosten wesentlich, weil Änderungen 

des Leistungsumfangs, der Leistungsintensität oder der Leistungsfrist unterschiedlich auf 

einmalige und zeitgebundene Kosten wirken. Zu prüfen ist daher, ob Baustellengemeinkos-

ten in eigenen Positionen ausgewiesen oder in Einheitspreise umgelegt sind und ob die kon-

krete Leistungsabweichung zu Mehrkosten, Minderkosten oder Deckungsverschiebungen 

führt. 

Referenzen: ÖNORM B 2061 Abschnitt 6.2.2; ÖNORM B 2110 Abschnitte 4.2.3 und 8.2.6; 

Kapitel 21; Beispiele 21.1, 21.11 bis 21.15. 

Bauvertrag, ausgeschriebener 

Ein ausgeschriebener Bauvertrag ist ein Werkvertrag, dessen Inhalt weitgehend durch die 

vom AG erstellte Ausschreibung vorgegeben und durch das darauf bezogene Angebot des AN 

konkretisiert wird, insbesondere durch Preise, Kalkulationsangaben und sonstige geforderte 

Erklärungen. Er ist kein eigener Vertragstyp des ABGB oder einer ÖNORM, sondern eine 

durch Ausschreibung, Angebot und Zuschlag geprägte Erscheinungsform des Bauwerkver-

trags. 

Für das Nachtragsmanagement ist der ausgeschriebene Bauvertrag maßgeblich, weil Bau-

Soll, Leistungsbeschreibung, Preisart, Preisgrundlagen und Risikozuordnung aus Aus-

schreibung und Angebot abzuleiten sind. Zugleich unterliegen vorformulierte 
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13 Einfluss der Leistungsfrist auf die Kosten 

Die Leistungsfrist ist nicht bloß eine terminliche Vorgabe, sondern ein zentraler Kostenfaktor 

des Bauvertrags. Sie prägt Bauverfahren, Ressourceneinsatz, Arbeitsdichte und Risikoexpo-

sition und beeinflusst damit die Herstellkosten oft stärker, als es auf den ersten Blick erscheint. 

Im Mittelpunkt steht, wie sich vereinbarte und nachträglich geänderte Leistungsfristen wirt-

schaftlich auswirken und weshalb jede Leistungsfrist ihre eigene Kostenlogik besitzt. 

Referenzen: 

• Termin- und Fristangaben siehe Kapitel 4 (253). 

• Terminplanung und Terminplan siehe Kapitel 5 (273). 

• Baustellengemeinkosten siehe Kapitel 21 (867).  

• Geänderte Leistungsfrist und Festpreise siehe ab Kapitel 10.2.1 (409).  

13.1 Vereinbarte Leistungsfrist und Angebotspreis 

Schon die ursprünglich vereinbarte Leistungsfrist beeinflusst den Angebotspreis maßgeblich. 

Kurze, kostenoptimale und gestreckte Leistungsfristen führen zu unterschiedlichen Kostenver-

läufen, weil sie Produktivität, Vorhaltekosten, Koordination und Leistungsintensität in jeweils 

anderer Weise prägen. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie die Leistungsfrist bereits 

bei Vertragsabschluss die wirtschaftliche Struktur des Angebots bestimmt. 

a) Wirtschaftliche Bedeutung 

Grundmechanik: Leistungsfrist steuert Intensität und Bauverfahren 

Die baubetriebliche Bedeutung der Leistungsfrist ist unbestreitbar. Werden Leistungsart und 

Leistungsvolumen zunächst als konstant angesehen, bestimmt die vorgesehene Leistungsfrist 

Intensität und Dauer des Einsatzes der Produktionsfaktoren sowie die Wahl von Bauverfahren, 

Herstellungsmethode und Bauablauf. Vereinfacht gilt: Bei gleichem Leistungsvolumen erfor-

dert eine kurze Leistungsfrist einen höheren Einsatz von Produktionsfaktoren als eine längere 

Leistungsfrist. Das ist bereits in Kapitel 5.5 (313) erläutert. 

Grenze der Leistungsverdichtung und Auswirkung einer Verlängerung 

Eine verkürzte Leistungsfrist stößt an technische und organisatorische Grenzen. Ab einem 

gewissen Punkt sind weitere Verkürzungen nicht mehr möglich. Da die Leistungsfrist nicht 

gegen null gehen kann, steigt der zusätzliche Aufwand bei weiterer Verdichtung typischer-

weise überproportional an. 
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14 Grundlagen und Einflüsse auf die Produktivität 

Produktivität beschreibt das Verhältnis von Input und Output und wird damit zu einer zentralen 

wirtschaftlichen Kenngröße des Bauablaufs. Über die Bewertung des Inputs wirkt sie unmittel-

bar auf die Kosten. Wo sich das Verhältnis von Input und Output verändert, entstehen nicht 

nur technische, sondern oft auch anspruchsrelevante Folgen. Im Mittelpunkt stehen die pro-

duktivitätsbestimmenden Ausgangsannahmen, die Erfassung von Produktivitätsverlusten und 

die Frage, wie produktive und unproduktive Zeit im Baugeschehen voneinander abzugrenzen 

sind. 

14.1 Produktivitätserwartung als Kalkulationsgrundlage 

Jede Kalkulation beruht auf einer bestimmten Erwartung über die erreichbare Produktivität. 

Maßgeblich ist, unter welchen Umständen diese Erwartung gebildet wird, welche produktivi-

tätsbestimmenden Bedingungen dem Angebot zugrunde liegen und wann Abweichungen da-

von wirtschaftlich und rechtlich relevant werden. Damit wird die Produktivität als stillschwei-

gende, aber tragende Kalkulationsannahme sichtbar. 

a) Unverständnis über die Produktivität – ein Rückblick 

Seit 2017 wird auf rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Ebene diskutiert, wie eine Produkti-

vitätsminderung nachweisbar und berechenbar ist. In der Literatur – etwa bei Hock188 – wird 

fälschlich behauptet, Produktivitätserwartungen würden nicht der Vergütungsgrundlage zu-

grunde liegen. Diese Einschätzung ist sachlich unzutreffend. Ihr wurde bereits mehrfach wi-

dersprochen. Auch wiederholtes Zitieren macht diese Einschätzung nicht richtiger.189  

Bedeutung der Produktivität für die Baukalkulation 

Selbstverständlich liegen jedem Angebot Produktivitätserwartungen zugrunde. Jeder Auf-

wands- oder Leistungswert basiert auf einer spezifischen Produktivitätsannahme. Unter-

schiedliche Kalkulationsansätze – ein Zeichen von Wettbewerb – ergeben sich unter anderem 

aus unterschiedlichen Produktivitätserwartungen. 

Produktivität beeinflusst direkt die Herstellkosten, folglich den Angebotspreis und damit 

auch die Vergütung. Die Berücksichtigung veränderter Produktivitätswerte im Zuge von Stö-

rungen der Leistungserbringung oder Behinderungen ist betriebswirtschaftlich geboten. 

_________________ 
 
188  Hock, Zur Angemessenheitsprüfung von bauwirtschaftlichen Mehrkostenforderungen von 

Werkunternehmern, ecolex 2015, 539. 
189  Kletečka, bauaktuell 2017, 46.  
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15 Produktivitätsverlust: Nachweiskette und Ermittlungs-

methoden 

Produktivitätsverluste sind im Bauvertrag nicht schon mit ihrer Behauptung bewiesen, sondern 

nur durch eine schlüssige Nachweiskette. Maßgeblich ist, wie Störung, Ursache, Auswirkung 

und wirtschaftliche Folge methodisch miteinander verknüpft werden. Im Mittelpunkt stehen da-

her die anerkannten Ermittlungsmethoden und die Frage, unter welchen Voraussetzungen sie 

tragfähig, aussagekräftig und beweistauglich sind. 

Referenzen: 

• Zur Kausalität und zum Beweismaßstab siehe Kapitel 16.4 (662). 

15.1 Nachweiskette und Nachweismethoden 

Die in diesem Kapitel dargestellten Verfahren sind Quantifizierungsverfahren. Sie betreffen 

primär die Höhe der Auswirkungen auf Bauablauf und Produktionsfaktoren, also Mehrstunden, 

Mehrkosten oder Fristfolgen, und setzen eine zuvor hergestellte Nachweisbasis voraus. Sie 

ersetzen nicht den Nachweis, dass eine Störung tatsächlich eingetreten ist, welcher 

Sphäre sie zuzuordnen ist und dass sie den Bauablauf tatsächlich beeinflusst hat. 

Für eine schlüssige Anspruchsführung ist daher konsequent zu trennen: 

1. Anspruchsbegründende Kausalität: Störungsereignis und Zurechnung zur Sphäre des 

AG (bzw Abgrenzung zur Sphäre des AN). Dazu insbesondere Kapitel 16 und 17. 

2. Bauablaufänderung als Bindeglied: Darstellung, wie und wodurch der geplante Ablauf 

(Bau-SOLL) durch das Ereignis verändert wurde (Bau-Ist). 

3. Anspruchsausfüllende Kausalität: Herleitung der Höhe der Auswirkungen (Mehrstun-

den/Mehrkosten/Fristfolgen) mit einer geeigneten Methode. 

Je nach Störungsbild und Datenlage kommen unterschiedliche Verfahren in Betracht. Indivi-

duelle Einzelstörungsnachweise sind der Regelfall und in der Beweisführung regelmäßig 

die stärkste Grundlage. Bei einer großen Zahl gleichartiger Störungen können – bei gesicher-

ter Feststellung von Primärverzögerungen und deren Ursachen – auch repräsentative Ein-

zelnachweise genügen. Wo sich Störungen überlagern oder eine exakte Zuordnung praktisch 

nicht möglich ist, können Kennzahlen und Formeln, der Sollte-Ist-Vergleich oder die Refe-

renzstreckenmethode angewandt werden.  
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16 Anspruchsgrundlagen, Kausalitäten und Beweise 

Mehrkosten sind nicht schon deshalb ersatzfähig, weil sie tatsächlich angefallen sind. Ent-

scheidend ist, ob sie auf eine tragfähige Anspruchsgrundlage zurückgeführt, kausal mit der 

Abweichung verknüpft und mit dem richtigen Beweismaß dargelegt werden können. Im Mittel-

punkt stehen daher die rechtliche Herleitung des Anspruchs, die Anforderungen an Kausalität 

und Beweis sowie typische Fehlvorstellungen der Baupraxis. 

Referenzen: 

• Rechtliche Anspruchsgrundlage ABGB siehe Kapitel 29 (1123) und 30 (1125). 

• Rechtliche Anspruchsgrundlage ÖNORM B 2110 siehe Kapitel 31 (1215). 

16.1 Übersicht 

Am Anfang steht die methodische Ordnung der Anspruchsprüfung. Maßgeblich ist, wie recht-

liche Anspruchsgrundlage, Kausalität, Nachweis und Anspruchshöhe aufeinander aufbauen 

und warum das bloße Vorliegen von Mehrkosten für sich allein noch keinen schlüssigen An-

spruch ergibt. Damit wird der Prüfpfad sichtbar, an dem sich die weitere Darstellung orientiert. 

a) Rechtlicher Aspekt: Anspruchsgrundlage und Anspruchshöhe 

Eine Forderung auf Entgeltanpassung oder Abgeltung eines Nachteils umfasst im Wesentli-

chen zwei Ebenen, und zwar den rechtlichen Aspekt (die Anspruchsgrundlage) und den 

(bau-)wirtschaftlichen Aspekt (die Anspruchshöhe). Das wurde bereits beim Einzelstörungs-

nachweis in Kapitel 15.2 erläutert. Plakativ gilt:  

Forderung = Anspruchsgrundlage (rechtlich) × Anspruchshöhe (wirtschaftlich) 

Die Durchsetzbarkeit einer Forderung hängt sowohl von der anspruchsbegründenden Kau-

salität (rechtlicher Aspekt) als auch von der anspruchsausfüllenden Kausalität (wirtschaft-

licher Aspekt) ab. Kausalität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass zwischen Ursache und 

Auswirkung ein nachvollziehbarer, ursächlicher Zusammenhang bestehen muss. 

Mit dem wirtschaftlichen Aspekt befassen sich insbesondere Kapitel 18, Kapitel 31.4 sowie 

die speziellen Kapitel, deren Bezeichnung mit MEHRKOSTENFORDERUNGEN eingeleitet 

ist. Von der Ursache zur Auswirkung muss dabei stets eine Kausalitätskette geführt werden. 
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17 Bestimmung der Abweichung vom Bau-Soll 

Mehrkosten setzen nicht nur eine Störung oder Änderung voraus, sondern vor allem eine be-

lastbare Bestimmung dessen, wovon überhaupt abgewichen wurde. Maßgeblich ist daher, wie 

das Bau-Soll im konkreten Vertrag zu ermitteln ist und von welchem Bauablauf sowie welchen 

Bauumständen der AN ausgehen durfte. Damit rückt die Abweichung vom vertraglichen Aus-

gangszustand als zentrale Voraussetzung jeder schlüssigen Anspruchsprüfung in den Vorder-

grund. 

Referenzen: 

• Vertragsauslegung siehe Kapitel 2 (69). 

• Bau-Soll und Umstände der Leistungserbringung siehe Kapitel 3.2 (113). 

• Rechtliche Anspruchsgrundlage ABGB siehe Kapitel 29 (1123) und 30 (1125). 

• Rechtliche Anspruchsgrundlage ÖNORM B 2110 siehe Kapitel 31 (1215). 

17.1 Abweichung vom Bau-Soll und Auswirkungen 

Eine Abweichung vom Bau-Soll ist nicht schon mit der bloßen Veränderung des Bauablaufs 

bewiesen. Entscheidend ist, welche vertraglich geschuldete Leistung oder welcher geschul-

dete Umstand der Leistungserbringung betroffen ist und welche Folgen sich daraus für Auf-

wand, Produktivität, Frist und Kosten ergeben. Damit wird die Abweichung vom Bau-Soll als 

methodischer Ausgangspunkt der weiteren Nachweisführung gefasst. 

a) Abgrenzung Bau-Soll versus Bau-Ist 

Das Bau-Ist – also die tatsächlich erbrachte Leistung und die real angetroffenen Umstände – 

lässt sich mittels Dokumentation meist konkreter erfassen als das Bau-Soll. Dieses muss häu-

fig erst durch Auslegung bestimmt werden.  

Eine nachgewiesene Abweichung vom Bau-Soll ist regelmäßig Voraussetzung für eine Ver-

tragsanpassung wegen Leistungsänderung oder Störung. Davon zu unterscheiden sind Fälle, 

in denen die Vertragsanpassung auf anderen Mechanismen beruht, etwa auf Mengenabwei-

chungen ohne Leistungsabweichung oder auf einer vereinbarten Preisumrechnung. 

Der AN hat daher zunächst das Bau-Soll (allenfalls durch Vertragsauslegung) zu bestimmen 

und das Bau-Ist (Leistung und Umstände) zu dokumentieren. Zeigt der Vergleich, dass im 

Bau-Ist Umstände auftreten oder vorliegen, die im Bau-Soll nicht enthalten sind, ist zu prüfen, 

ob damit der vertragliche Leistungsinhalt (inklusive der Umstände der Leistungserbringung) 

tatsächlich erweitert oder geändert wird – erst dann entsteht eine Anspruchsgrundlage. 
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18 Kennzahlen, Formeln und Modelle für die Produktivitäts-

messung 

Nicht jede Störung lässt sich unmittelbar in Mehrkosten übersetzen. Kennwerte, Formeln und 

Modelle helfen dabei, negative Auswirkungen auf Produktivität, Aufwand und Kosten rechne-

risch fassbar zu machen und in eine belastbare Herleitung zu überführen. Im Mittelpunkt ste-

hen daher jene Ansätze, mit denen sich typische Störungsfolgen strukturieren, quantifizieren 

und für das Nachtragsmanagement nutzbar machen lassen. 

Referenzen: 

• Erklärung Produktivität siehe Kapitel 14 (601). 

• Einführung in die Kennzahlmethode siehe Kapitel 15.4 (632). 

• Hinweise zur Zulässigkeit der Verwendung von Formeln und Kennzahlen siehe Kapitel 

16.4 (662). 

18.1 Aussagekraft von Kennwerten und Formeln 

Kennzahlen und Formeln können Produktivitätsänderungen infolge geänderter Rahmenbedin-

gungen nur modellhaft abbilden. Ihre Aussagekraft hängt davon ab, ob die maßgeblichen 

Einflussgrößen als Parameter erfasst sind und ob der Anwendungsbereich zur konkreten Si-

tuation passt.  

Allgemeine Kennzahlen sind gut übertragbar, weil sie Einflussgrößen wie Temperatur, Ar-

beitszeit oder Tätigkeitsart parametrisieren; sie sind bei sachgerechter Parametrisierung pro-

jektübergreifend verwendbar.  

Projektabhängige Kennzahlen sind dagegen stark von Baustellensituation, Ausführungsor-

ganisation und Randbedingungen geprägt; ohne projektspezifische Bezugswerte eignen sie 

sich primär zur Plausibilisierung und zur Ableitung eines nachvollziehbaren Korridors. 

Für die Herleitung von Mehrkosten ist zusätzlich zu trennen: (i) Produktivitätsänderung (Out-

put/Input) und (ii) Änderung der Faktorkosten (zB Überstundenzuschläge, Winterzuschläge, 

Schutzmaßnahmen). Beide Effekte sind getrennt zu ermitteln und erst danach zusammenzu-

führen. 
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18.6 Folgen der Minderung der erlösbringenden Arbeitszeit 

Nicht jede bezahlte Arbeitszeit führt zu abrechenbarer Leistung. Maßgeblich ist, wie sich Stö-

rungen auf die erlösbringende Arbeitszeit auswirken, welche Rolle Randzeiten dabei spielen 

und wie die daraus folgende Produktivitätsminderung über eine nachvollziehbare Nachweis-

kette beziffert werden kann. 

Referenzen: 

• Betriebswirtschaftliche Basis siehe Kapitel 14, insbesondere Kapitel 14.3 (610). 

18.6.1 Grundlagen: erlösbringende Arbeitszeit, Randzeiten und 

Produktivität 

Unter einer Minderung der erlösbringenden Arbeitszeit wird verstanden, dass innerhalb der 

zur Verfügung stehenden Arbeitszeit ein größerer Anteil auf nicht erlösbringende Tätigkei-

ten entfällt. Dazu zählen insbesondere Randzeiten wie Wege, Transporte, Manipulationen, 

Rüst- und Umsetzzeiten, Wartezeiten sowie organisatorische Nebenleistungen. Der Output 

der Hauptleistung bleibt dadurch nicht zwingend geringer, jedoch steht für die eigentliche Leis-

tungserbringung weniger Nettoarbeitszeit zur Verfügung. Die Produktivität sinkt, weil je Leis-

tungseinheit mehr Input erforderlich wird.  

Die Ursachen können unterschiedlich sein. Häufig entsteht die Minderung durch einen diskon-

tinuierlichen, zerrissenen Bauablauf mit wiederholten Unterbrechungen, Arbeitsplatzwechseln 

und kleinteiliger Ausführung. Ebenso typisch sind Fälle, in denen das erlösbringende Arbeits-

zeitfenster durch verlängerte Vorlauf- und Rücklaufprozesse verkürzt wird, etwa durch er-

schwerten Zugang zum Arbeitsort, geänderte Transportmittel, zusätzliche Sicherheits- oder 

Sperrzeiten oder durch logistische Engpässe. Unabhängig von der Ursache ist betriebswirt-

schaftlich entscheidend, dass sich die Verteilung der Arbeitszeit zulasten erlösbringender An-

teile verschiebt. 

Für den Anspruch ist eine klare Nachweiskette erforderlich. Der AN hat darzulegen, welche 

Umstände aus der Sphäre des AG die Randzeiten erhöht bzw den Ablauf diskontinuierlich 

gemacht haben und warum diese Umstände im Bau-Soll nicht enthalten waren. Auf dieser 

Basis sind die Auswirkungen auf die Leistungserbringung nachvollziehbar zu beschreiben. 
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Kausalität und Beweismaßstab in der Praxis 

Die Kausalitätskette ist zweistufig zu denken. Anspruchsbegründend ist nachzuweisen, dass 

ein Ereignis aus der Sphäre des AG vorliegt, das eine Abweichung vom Bau-Soll bewirkt und 

den Bauablauf tatsächlich verändert. Dazu zählt auch der Nachweis der Relevanz: Nicht 

jede Unannehmlichkeit ist eine Störung, sondern nur jene, die Einsatz, Verbrauch oder Orga-

nisation von Produktionsfaktoren beeinflusst. 

Anspruchsausfüllend ist darzulegen, welche Auswirkungen die Ablaufänderung auf Rand-

zeiten, erlösbringende Zeit und Produktivität hat und wie daraus Mehrkosten entstehen. Hier 

ist in vielen Fällen keine Exaktheit erreichbar, weil sich Einflussfaktoren überlagern und die 

Kostenrechnung nicht jede Nebenzeit isoliert abbildet. Das entbindet den AN jedoch nicht von 

einer schlüssigen, nachvollziehbaren Herleitung. Je besser die Dokumentation der Ablaufän-

derung, desto tragfähiger ist die darauf aufbauende Bezifferung. 

Die Rechtsgrundlage stützt sich auf § 1168 Abs 1 Satz 2 ABGB sowie – falls vereinbart – die 

ÖNORMEN B 2110 oder B 2118. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), die einen diskon-

tinuierlichen Bauablauf pauschal dem Risiko des AN zuordnen, sind kritisch zu sehen – sie 

sind in der Regel nicht kalkulierbar und können daher als unwirksam eingestuft werden. An-

ders als zB der Übertrag des Baugrundrisikos ergibt sich das Risiko des zerrissenen Bauab-

laufs aus Planungs- oder Koordinierungsfehlern des AG oder seiner Gehilfen.  

Zum Bau-Soll siehe Kapitel 1.5 (32).  

18.6.3 NACHTRAGSMANAGEMENT: Verminderung der 

erlösbringenden Arbeitszeit 

Für diese Fälle stehen keine allgemein gültigen Benchmarks, Kennzahlen oder Formeln zur 

Verfügung. Die Situation im Bau-Soll ist daher modellhaft abzubilden und auf die geänderten 

Umstände im Bau-Ist zu transformieren.  

Auf folgende weitere Beispiele wird verwiesen: Beispiel 15.5 (623) und Beispiel 15.7 (629). 

Anhand von zwei weiteren Beispielen werden Modelle zur Anpassung des Entgelts gezeigt. 

a) Mehrkostenermittlung bei einem zerrissenen, diskontinuierli-

chen Bauablauf. 

Für die Bezifferung der Mehrkosten gibt es keine allgemein gültigen Formeln oder Kennwerte, 

weil die Einzelfälle zu individuell und vielschichtig sind. Übliche Vorgehensweisen sind der 
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Einzelstörungsnachweis und der Stunden-Soll-Ist-Vergleich. Diese Methoden sind in Kapitel 

15 (615) erläutert. 

Nachfolgend wird eine Methode dargestellt, die auf der typischen Verteilung der Arbeitszeit 

aufbaut (vgl Kapitel 14.3 (610)). 

 

Beispiel 18.24*: Berechnung des Mehraufwands wegen diskontinuierlichem Arbeitseinsatz 

(zerrissener Bauablauf) 

Diese Berechnung ist als Tabellenkalkulation verfügbar: 

Vorlage_Produktivitätsverlust_Berechnung_mit_erlösbringender_Zeit.xlsx 

Es sind Trockenbauwände und Decken zu errichten. Aus dem Terminplan ergibt sich ein 

kontinuierlicher Ablauf. Die Leistungen konnten jedoch nicht zusammenhängend erbracht 

werden. Gründe für die Behinderung waren: 

- Unterstellungen der Decke, weshalb die Herstellung der Wände unterbrochen und spä-

ter geschlossen werden musste. 

- 1,5 m vor der Außenwand musste der Wandbau stoppen – der Anschluss war später 

nachzuholen. 

- Das Schließen der Wände konnte nicht raumweise erfolgen, weil Einbauten (Installati-

onen) teilweise fehlten. Die Räume mussten daher mehrfach aufgesucht werden. 

- Beim Deckenbau wurden viele (kleine) Flächen zunächst zurückgelassen.  

Diese Behinderungen sind dokumentiert. Der Anteil der zurückgelassenen Flächen – also 

der gestörten Leistungserbringung – ist ebenfalls aufgezeichnet. Das nachträgliche, klein-

teilige Schließen erforderte ein mehrmaliges tägliches Umsetzen des Arbeitsplatzes. Dabei 

wurde festgestellt, dass sich im Schnitt drei Arbeitsbereiche pro Tag ergaben (daher zwei-

mal täglich zusätzliche Weg- und Einrichtungszeit). Die zusätzliche nicht erlösbringende 

Zeit wurde mit 1 Stunde pro Tag veranschlagt. 

Ausgehend von einer realistischen Verteilung der täglichen Arbeitszeit wird der Mehrauf-

wand wie folgt berechnet. Die Grundlagen der nachfolgenden Tabellen sind in Kapitel 14.3 

(610) erklärt. 
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Zunächst muss eine plausible Verteilung der Aktivitäten angenommen werden.222 Richt-

werte finden sich in Kapitel 14.3.  

Die hinzukommende nicht erlösbringende Zeit (1 Std; Zeile 8 ÷ Spalte D) verteilt sich auf 

die Aktivitäten 1, 3, 4 und 5. Diese Zeiten werden aliquot mit der hinzukommenden Zeit 

belastet. Die einmalige Wegzeit zur Arbeitsstelle (Arbeitsbeginn und -ende) reduziert sich 

nicht (Zeile 2). Weil sich die Aktivitäten der Zeilen 3, 4 und 5 proportional zur erlösbringen-

den Zeit verhalten, nehmen sie auch anteilig die zusätzliche unproduktive Zeit auf. Die per-

sönlich bedingten Unterbrechungen (Zeilen 6 und 7) ändern sich nicht. 

Der Vergleich der Werte in Zeile 1 ergibt den Produktivitätsverlust. Er ist ab Zeile 10 über 

die Darstellung der Soll- und Ist-Produktivität dargestellt. Der Output ist die erlösbringende 

Leistung (mit 1 Einheit pro Std angenommen). Der Input ist die Tagesarbeitszeit (Zeile 11).  

_________________ 
 
222  Unter Umständen kann im Rahmen einer Arbeitsbeobachtung das primär relevante Verhältnis 

der erlösbringenden Stunden (Zeile 1) zu den nicht erlösbringenden Stunden (Zeilen 2 bis 7) 
bestimmt werden. Die weitere Verteilung der nicht erlösbringenden Zeit auf die Zeilen 2 bis 7 
hat keine große Auswirkung auf das Ergebnis. 

Positionen der Verteilung 
der Arbeitszeit

Bezeichnung Verteilung In Std Basis Verteilte Zeit 
aus (Zeile 8)

in Stunden

A B C D E H I

1 Haupttätigkeit 68,8% 5,50 Std Ja 5,50 Std -0,77 Std 4,73 Std 59,1%

2 Herstellen und Einstellen 
der Arbeitsbereitschaft

5,0% 0,40 Std Nein 0,40 Std 5,0%

3 Allgemeine 
Nebentätigkeiten

9,4% 0,75 Std Ja 0,75 Std -0,11 Std 0,64 Std 8,1%

4 Bauablaufbezogene 
Nebentätigkeiten

9,4% 0,75 Std Ja 0,75 Std -0,11 Std 0,64 Std 8,1%

5 Ablaufbedingte 
Unterbrechungen

1,3% 0,10 Std Ja 0,10 Std -0,01 Std 0,09 Std 1,1%

6 Persönlich bedingte 
Unterbrechung

3,1% 0,25 Std Nein 0,25 Std 3,1%

7 Erholungsbedingte 
Unterbrechung

3,1% 0,25 Std Nein 0,25 Std 3,1%

8 Zusätzliche Zeit für 
Umstellvorgänge

1,00                  1,00 Std 12,5%

9 Summe 100% 8,00 Std -1,00 Std 8,00 Std 100,0%

10 Leistung Output im 
SOLL:

5,50                  Output im 
IST:

4,73                  

11 Aufwand Input im 
SOLL:

8,00                  Input im IST: 8,00                  

12 0,688               0,591               -14,1%

13 Mehraufwand 16,4%

Produktivität und 
Produktivitätsveränderung

Verteilung der zusätzlichen Zeit 
(aus Zeile 8) auf folgende Zeiten 

(Zeilen)

Grundlegende Verteilung 
(Annahme gem Bau-SOLL)

Neue Verteilung



18 Kennzahlen, Formeln und Modelle für die Produktivitätsmessung · 783 

18.6 Folgen der Minderung der erlösbringenden Arbeitszeit · 783 

Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag² 

Teil 3: Kosten, Produktivitätsverlust, Anspruchsgrundlagen, Kausalitäts- und Mehrkostennachweise 

Die Produktivität ergibt sich aus Output durch Input.  

 

Aus der Abrechnungssumme der Hauptleistungen (Wand und Decke) werden mittels Kal-

kulation (zB Preisanteil Lohn ÷ Mittellohnpreis) die Sollte-Stunden ermittelt. 

Anhand der dokumentierten gestörten Flächen wird das Verhältnis gestörter zu nicht ge-

störter Leistungen bestimmt. Daraus ergibt sich auch der betroffene Stundenanteil. 

Zusätzlich betroffene Nebenleistungen können mit dem durchschnittlichen Produktivitäts-

verlust der Hauptleistungen bewertet werden. 

  

b) Mehrkostenermittlung bei verringertem erlösbringendem Ar-

beitszeitfenster 

Das nachfolgende Beispiel steht stellvertretend für Problemfälle, in denen sich das erlösbrin-

gende Arbeitszeitfenster verkürzt – etwa durch erschwerten Zugang zum Arbeitsort, zusätzli-

che Transport- und Manipulationszeiten oder erhöhte Wartezeiten. 

Das verwendete Berechnungsmodell ist bewusst unkonventionell: Es zeigt einen Weg, wie 

auch ohne „Eintauchen“ in die konkrete Kalkulation des AN eine prüffähige Lösung zur Bezif-

ferung eines Produktivitätsverlusts entwickelt werden kann. Methodisch orientiert sich das Mo-

dell am Äquivalenzziffernverfahren, das in der Betriebswirtschaftslehre als Weiterentwicklung 

der Divisionskalkulation für Sortenfertigung bekannt ist. 

Dabei werden artgleiche, aber unterschiedlich „gewichtete“ Einheiten über Äquivalenzziffern 

auf eine Referenzeinheit bezogen, um Gesamtkosten auf Basis von Recheneinheiten aufzu-

teilen. Im vorliegenden Modell wird dieses Prinzip nicht auf Produkte, sondern auf eine Be-

schäftigungsgrößeneinheit übertragen (siehe Tabelle A2), um Zeitanteile und Produktivität 

über mehrere Abschnitte vergleichbar zu machen. 

SOLLTE-Std Sollte-Std
ungestört gestört gestört

Wände aufstellen und einseitig beplanken 5 000 Std 80% 20% 1 000 Std
Wände zweite Seite beplanken 2 000 Std 40% 60% 1 200 Std
Abgehängte Decke 6 000 Std 60% 40% 2 400 Std
Summe 1 13 000 Std 4 600 Std
Übrige Leistungen 4 000 Std

35,4% 1 415 Std
Summe 6 015 Std
Mehraufwand 16,39% 986,13 Std
Mittellohnpreis 75,00 €/Std

Entgelt für den Mehraufwand 73 959,65€    

Verhältnis zur 
Summe1:

Leistungen Leistungserbringung


